
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen

Gemäß § 10 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 22.12.2012
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab:

West-Friedhof                                                   Feld R 83

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von Grab-
steinen zu stellen.

Die Anträge können in der Zeit vom 01.07.2019 bis
31.08.2019 an den Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen, Fachbereich 2-4-70/Standesamt (Bestattungs-
angelegenheiten), gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine Berücksichti-
gung mehr.

Oberhausen, 16.01.2019

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Motschull

Fischerprüfung

Am 27. und 28. November 2019 führt die Stadt Ober-
hausen als Untere Fischereibehörde Fischerprüfungen
durch.

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung können bei der
Unteren Fischereibehörde, Bereich Bürgerservice,
Öffentliche Ordnung, Technisches Rathaus, Bahnhof-
straße 66, Zimmer B 406, abgeholt werden. Sie sind spä-
testens bis zum 30. Oktober 2019 wieder einzureichen.

Die Prüfungsgebühr beträgt 50,00 EUR.

Die Fischerprüfung besteht aus einem theoretischen und
einem praktischen Teil. Der theoretische Teil erstreckt
sich auf die Bereiche:

Allgemeine und spezielle Fischkunde, Gewässerkunde
und Fischhege, Natur- und Tierschutz, Geräte- und
Gesetzeskunde. 

Im praktischen Teil sind Angelgeräte für den Fischfang
waidgerecht zusammenzubauen sowie Fischarten zu
erkennen.

Lehrgänge und Vorbereitungen für die Fischerprüfung
werden u. a. auch von ortsansässigen Vereinigungen der
Freizeitfischerei durchgeführt.

Der Oberbürgermeister
Untere Fischereibehörde

Im Auftrag

gez.:
H. Ohletz

1. Änderungssatzung vom 23.05.2019 zur
Satzung der Stadt Oberhausen über die
Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen
der Offenen Ganztagsschule im Primar-
bereich vom 05.07.2017

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am
18.02.2019 die folgende Satzung beschlossen:

                                       Art. 1

Die Satzung der Stadt Oberhausen über die Erhebung
von Elternbeiträgen im Rahmen der Offenen Ganztags-
schule im Primarbereich vom 05.07.2017 wird wie folgt
geändert:

Die Anlage „Elternbeitragstabelle“ wird durch folgende
Anlage ersetzt:
                       

                                       Art. 2

Diese Satzung tritt am 01.08.2019 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung / sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeverordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666)
in der zur Zeit gültigen Fassung können Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese Sat-
zung / sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder
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Elternbeitragstabelle

Einkommens- 
stufe 

Jahreseinkommen  
in EUR 

Monatliche Rate des  
Elternbeitrages in EUR 

Stufe 1 bis 20.000 € 0 € 
Stufe 2 bis 24.542 € 45 € 
Stufe 3 bis 36.813 € 50 € 
Stufe 4 bis 49.084 € 62 € 
Stufe 5 bis 61.355 € 67 € 
Stufe 6 bis 73.626 € 77 € 
Stufe 7 bis 85.897 € 95 € 
Stufe 8 bis 98.168 € 130 € 
Stufe 9 über 98.168 € 150 € 
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d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 23.05.2019

Daniel Schranz
Oberbürgermeister

1. Änderungssatzung vom 23.05.2019 zur
Satzung der Stadt Oberhausen über die
Erhebung von Elternbeiträgen in Kinder-
tageseinrichtungen und Kindertagespfle-
ge vom 05.07.2017

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am
18.02.2019 die folgende Satzung beschlossen:

                                       Art. 1

Die Satzung der Stadt Oberhausen über die Erhebung von
Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege vom 05.07.2017 wird wie folgt geändert:

Die Anlage „Elternbeitragstabelle“ wird durch folgende
Anlage ersetzt:

                                       Art. 2

Diese Satzung tritt am 01.08.2019 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung / sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeverordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fasung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666)

in der zur Zeit gültigen Fassung können Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese Sat-
zung / sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt, 

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 23.05.2019

Daniel Schranz
Oberbürgermeister

  Kinder ab 2 Jahren Kinder unter 2 Jahren 
  Elternbeiträge in EUR Elternbeiträge in EUR 

Einkommens-
stufe 

Jahres- 
einkommen 

in EUR 

bis 15 Std. 
 

wöchentl. 
 

nur Tages- 
pflege 

bis 25 Std. 
 

wö. 
 
 
 

bis 35 Std. 
 

wö. 
 
 
 

bis 45 Std. 
 

wö. 
 
 
 

bis 15 Std. 
 

wöchentl.  
 

nur Tages-
pflege 

bis 25 Std. 
 

wö. 
 
 
 

bis 35 Std. 
 

wö. 
 
 
 

bis 45 Std. 
 

wö. 
 
 
 

Stufe 1 bis 20.000 0 0 0 0  0 0 0 0 
Stufe 2 bis 24.542 14 26 31 47  30 58 69 82 
Stufe 3 bis 36.813 23 46 54 81  61 120 143 170 
Stufe 4 bis 49.084 38 74 88 130  90 178 211 251 
Stufe 5 bis 61.355 60 117 139 202 120 235 280 333 
Stufe 6 bis 73.626 78 163 182 266 136 266 317 377 
Stufe 7 bis 85.897 99 195 232 340 157 308 367 437 
Stufe 8 bis 98.168 124 244 290 424 179 350 417 497 
Stufe 9 über 98.168 150 299 355 520 204 400 472 562 

Elternbeitragstabelle


